
Beschlüsse der 34. Sitzung der LfM-Medienkommission  

Die 34. Sitzung der Medienkommission der Landesanstalt für Medien 
NRW (LfM) hat am 8. Juni 2018 stattgefunden. Im öffentlichen Teil der 
Sitzung wurden folgende Beschlüsse gefasst. 
 

 
 
1. Bericht des Landesrechnungshofs NRW über die Prüfung der Jahresabschlüsse 2014 bis 

2016 und endgültige Feststellung der Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 
 

Die Jahresabschlüsse 2014 bis 2016 werden unter Einbeziehung des Ergebnisses der Prüfung 
durch den Ausschuss für Haushalt und Finanzen endgültig festgestellt und die Geschäftsbe-
richte genehmigt. 
 
 
2. Genehmigung des Geschäftsberichts 2017 und vorläufige Feststellung des Jahresab-

schlusses 2017 
 

Der Geschäftsbericht und der Jahresabschluss 2017 werden auf der Grundlage des Ergebnis-
ses der Prüfung durch den Ausschuss für Haushalt und Finanzen gem. § 112 Abs. 4 LMG NRW 
in Verbindung mit § 10 a Abs. 5 FinO LfM genehmigt bzw. vorläufig festgestellt und der Landes-
regierung und dem Landesrechnungshof übermittelt. 
 
Die Mehraufwendungen, die sämtlich durch Mehrerträge und Minderaufwendungen in anderen 
Kapiteln gedeckt sind, werden gem. § 94 Abs. 2 Nr. 5 LMG NW und § 27 FinO LfM genehmigt. 
 
 
3. Verlängerung der Zulassung eines lokalen Hörfunkprogramms im Verbreitungsgebiet 

Kreis Soest  
 
Die der Veranstaltergemeinschaft für Lokalfunk im Kreis Soest e.V. mit Bescheid vom 
19.06.1990 für die Dauer von acht Jahren erteilte und zuletzt mit Bescheid vom 21.06.2013 um 
fünf Jahre verlängerte Zulassung zur terrestrischen Verbreitung eines lokalen Hörfunkpro-
gramms mit einer Mindestprogrammdauer von fünf Stunden im Verbreitungsgebiet Kreis Soest 
wird antragsgemäß um weitere zehn Jahre gem. § 70 LMG NRW i. V. m. § 8 Abs. 1 Satz 3 LMG 
NRW verlängert.  
 
Die Verlängerung erfolgt auf der Grundlage des eingereichten Programmschemas sowie des 
eingereichten Wirtschafts- und Stellenplans. 
 
Die Verlängerung der Zulassung wird mit der Maßgabe erteilt, dass neben den Informations-
pflichten nach § 69 LMG NRW der LfM gem. § 70 LMG NRW i. V. m. § 9 Abs. 4 LMG NRW Ver-
änderungen der Etatansätze für feste und freie Mitarbeit, soweit sie den Abbau von mehr als ei-
ner redaktionellen Stelle sowie eine Reduzierung der Mittel für freie Mitarbeit um mehr als 20 % 
betreffen, vor ihrem Vollzug schriftlich anzuzeigen sind. 
 
Zur Verbreitung des lokalen Hörfunkprogramms werden der Veranstaltergemeinschaft die im 
Verbreitungsgebiet Kreis Soest gegenwärtig zur Verfügung stehenden Frequenzen Möhnesee 
100,9 MHz, Lippstadt 103,6 MHz, Wickede 107,3 MHz und Belecke 107,7 MHz für den Verlän-
gerungszeitraum zugewiesen. 
 
 
 
 



Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Sitzung (veröffentlicht gem. § 98 Abs. 3 LMG NRW): 
 
Hermann-Josef Arentz, Julia Bandelow, Andreas Bartsch, Christiane Bertels-Heering, Ulrich Beul, Ste-
phan Brüggenthies, Ufuk Cakir, Stefan Engstfeld, Marlis Herterich, Andrea Höhmann, Henning Höne, 
Sonja Hofmann, Jürgen Jentsch, Peter Jeromin, Ulrike Kaiser, Sabine Kelm-Schmidt, Dr. Christine Ket-
zer, Stefan Klett, Erwin Knebel, Volker König, Markus Lahrmann, Roland Mecklenburg, Jürgen Mickley, 
Udo Milbret, Rainer Polke, Ernst-Wilhelm Rahe, Zwi Hermann Rappoport, Michael Rubinstein, Engin Sa-
kal, Prof. Dr. Werner Schwaderlapp, Andrea Stullich, Sven Tritschler, Dr. Frank Wackers 

4. Verlängerung der Zulassung eines Rahmenprogramms im Verbreitungsgebiet Kreis Soest  
 

Die der radio NRW GmbH mit Datum vom 20.06.1990 erteilte und zuletzt mit Bescheid vom 
21.06.2013 um fünf Jahre verlängerte Zulassung zur terrestrischen Verbreitung eines Rahmen-
programms gem. § 56 Abs. 1 und 2 LMG NRW im Verbreitungsgebiet Kreis Soest wird nach 
Maßgabe des eingereichten Programmschemas gem. § 8 Abs. 1 Satz 3 LMG NRW um weitere 
zehn Jahre verlängert. 
 
Die Verlängerung der Zulassung wird für die im Verbreitungsgebiet Kreis Soest gegenwärtig zur 
Verfügung stehenden Frequenzen Möhnesee 100,9 MHz, Lippstadt 103,6 Mhz, Wickede 107,3 
MHz und Belecke 107,7 MHz erteilt. 
 

 
5. Verlustübernahmevertrag 2017 und Abrechnung für Vor Ort NRW. LfM-Stiftung für Lo-

kaljournalismus gGmbH 
 
Die Medienkommission genehmigt die Abrechnung des Verlustübernahmevertrages 2017 mit 
der Vor Ort NRW. LfM-Stiftung für Lokaljournalismus gGmbH (Stiftung Vor Ort NRW) in Höhe 
von 458.203,79 €. Sie weist den Direktor an, der Feststellung des Jahresabschlusses 2017 in 
der Gesellschafterversammlung der Stiftung Vor Ort NRW zuzustimmen. 

 
 


